
 

Kleine Anfrage 

des Abg. Merz (SPD) vom 14.04.2014 

betreffend Erwerb des International Baccalaureate Diploma in Hessen 

und  

Antwort  

des Kultusministers  
 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Das International Baccalaureate Diploma (IB-Diploma) der International Baccalaureate Organization 

(IBO) mit Sitz in Genf ist seit 1986 von der Kultusministerkonferenz als Hochschulzugangsberechtigung 

anerkannt. Wurde es in der Vergangenheit fast ausschließlich von privaten Schulen angeboten, so nimmt 

die Zahl öffentlicher Schulen, die den Erwerb des "internationalen Abiturs" ermöglichen, in den vergan-

genen Jahren zu. 

 

Vorbemerkung des Kultusministers: 

Das International Baccalaureate Diploma (IB-Diploma) der International Baccalaureate Organi-
zation als Bildungsabschluss bietet Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an weltweiter An-
schlussfähigkeit im weiterführenden Bildungssystem. Insbesondere in Ballungsgebieten gibt es 
eine entsprechende Nachfrage von Familien mit einem internationalen Hintergrund, die ggf. nur 
einen begrenzten Zeitraum in Deutschland bleiben und über das IB für die schulische Laufbahn 
ihrer Kinder auch in anderen Staaten einfachere Zugangsvoraussetzungen schaffen wollen. Die 
IB Curricula sind weltweit standardisiert und seit 1986 auch in Deutschland über die KMK an-
erkannt. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. An welchen öffentlichen und privaten Schulen in Hessen kann das IB-Diploma erworben wer-

den? 
 
Folgende Schulen in privater Trägerschaft sind in Hessen derzeit seitens der International Bac-
calaureate Organization (IBO) zertifiziert, IB Bildungsgänge anzubieten:  

- ISF Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main, 

- Frankfurt International School (FIS), 

- Strothoff International School. 
 
Die International School Wiesbaden (als Schulzweig der FIS) sowie die Metropolitan School 
Frankfurt sind darüber hinaus für das IB Primary Years Programme akkreditiert.   
 
Im Bereich der Schulen in staatlicher Trägerschaft bieten die Herderschule in Gießen und das 
Goethe-Gymnasium in Frankfurt das IB-Diploma (IB) an. 
 
Frage 2. Welche Voraussetzungen müssen Schulen erfüllen, um das IB-Diploma anbieten zu können? 
 
Für die Aufnahme von IB-Bildungsangeboten in das Schulprogramm müssen sich Schulen sei-
tens der International Baccalaureate Organization (IBO) akkreditieren lassen. Die konkreten Vo-
raussetzungen für die Akkreditierung sind auf den Internetseiten der IBO (www.ibo.org) be-
schrieben und als Anlage beigefügt.  
 
Der Zertifizierungsprozess zur "IB World School" läuft mehrstufig ab und beinhaltet verschie-
dene Phasen, in denen sich die Schulen (u.a. über Fortbildungsseminare) auf die Curricula und 
die Standards der IBO ausrichten. Die Zertifizierung erfolgt nach Abschluss der verschiedenen 
Phasen und nach einem abschließenden Besuch der IBO vor Ort in der Schule.  
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Frage 3. WeIche zusätzlichen Kurse und Unterrichtsangebote müssen besucht werden, um das 
IB-Diploma zu erwerben, und wie erfolgt deren Implementierung in den Stundenplan an öffent-
lichen Schulen? 

 
Folgende sechs Fachgruppen müssen für das Erreichen des IB-Diploma belegt werden:  

- 1. Sprache (i.d.R. die Muttersprache), 

- 2. Sprache (fortgesetzte Fremdsprache),  

- eine Naturwissenschaft (wählbar u.a. Biologie, Chemie, Physik),  

- Mathematik, 

- eine Gesellschaftswissenschaft (wählbar u.a. Erdkunde, Geschichte), 

- ein frei wählbares Fach (u.a. Kunst, Theater, Musik etc.). 
 
Schülerinnen und Schüler müssen aus allen sechs Fachgruppen ein Fach belegen, mindestens 
drei davon im Higher Level (vergleichbar mit den deutschen Leistungskursen), die übrigen im 
Standard Level. Zusätzlich müssen Schülerinnen und Schüler verpflichtend den Kurs "Theory of 
Knowledge" belegen, eine Facharbeit von 4.000 Wörtern über ein frei wählbares wissenschaft-
liches Thema verfassen sowie das außerunterrichtliche "Creativity, Action and Service Pro-
gramme" erfüllen. Letzteres soll die Schülerinnen und Schüler anhalten, sich für soziale bzw. 
gesellschaftliche Zwecke zu engagieren.  
 
Das IB wird an der Herderschule Gießen sowie am Goethe-Gymnasium in Frankfurt als Zusatz-
qualifikation zum deutschen Abitur erworben. Das IB ist dabei als optionales Bildungsangebot 
integraler Bestandteil der Schule und des dortigen Unterrichtsbetriebs. 
 
Frage 4. Auf welcher Rechtsgrundlage bieten öffentliche Schulen in Hessen das IB-Diploma an und wie 

sind dabei die Rechtsbeziehungen zwischen Schule, Schulträger, Land, IBO gestaltet? 
 
Das zusätzliche Bildungsangebot des IB-Diploma beruht auf Vereinbarungen, die die Schulen 
jeweils mit der IBO eingehen. Da es sich bei dem IB-Diploma nicht um einen Schulabschluss 
gemäß dem Hessischen Schulgesetz handelt, existiert keine spezielle Rechtsgrundlage. 
 
Die Anerkennung des IB-Diploma als Hochschulzugangsberechtigung erfolgt in Hessen auf der 
Grundlage des Beschlusses der Kultusministerkonferenz "Vereinbarung über die Anerkennung 
des "International Baccalaureate Diploma/Diplôme du Baccalauréat International" in der Fas-
sung vom 13.12.2013.  
 
Frage 5. Auf welche Weise unterstützt das Land die Schulen, die das IB-Diploma anbieten, und inwieweit 

erfolgt insbesondere für Lehrkräfte eine Anrechnung auf die Pflichtstundenzahl, wenn sie an der 
Durchführung des IB-Diploma-Angebots (z.B. Unterricht oder Prüfungen) beteiligt sind? 

 
Da es sich beim IB-Diploma um ein Zusatzangebot zu einem staatlichen Abschluss handelt, liegt 
die Verantwortung für die Gewährleistung des Angebots an der Schule vor allem bei den För-
dervereinen, Sponsoren sowie den Eltern selbst. Schulträger und das Land Hessen unterstützen 
dieses Bildungsangebot anteilig durch zusätzliche Ressourcen - in der Regel in Form eines frei-
willigen finanziellen Zuschusses. 
 
Frage 6. Welche Befugnisse stehen der Schulaufsicht bei Durchführung des IB-Diploma-Angebots (Unter-

richt und Prüfungen) an öffentlichen Schulen zu? 
 
Da das IB-Diploma kein Abschluss nach dem Hessischen Schulgesetz (HSchG) ist, werden das 
IB-Diploma wie auch einzelne IB-Zertifikate seitens der International Baccalaureate Organiza-
tion ausgestellt. 
 
Frage 7. Welche Kosten fallen für Schülerinnen und Schüler, die an einer öffentlichen Schule das IB-

Diploma erwerben, an? 
 
Für das Angebot des IB-Diplomas an den Schulen fallen folgende Gebühren an: Grundgebühr, 
Kopfgebühr sowie die Prüfungsgebühr. Dabei fallen die Kopf- und die Prüfungsgebühr für die 
individuelle Fächerbelegung sowie den Erwerb einzelner IB-Zertifikate an und werden deshalb 
seitens der Schülerinnen und Schüler getragen. Die Grundgebühr für die Akkreditierung der 
Schule bei der IBO wird anteilig von Schule, Land und Schulträger übernommen. 
 
Wiesbaden, 21. Mai 2014 

Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz 
 
 
Die komplette Drucksache inklusive Anlage  
kann im Landtagsinformationssystem abge- 
rufen werden (www.Hessischer-Landtag.de). 
























